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1. BEBAUUNGSPLANZEICHNUNG

3. VERFAHRENSVERMERKE

ÜBERSICHTSPLAN

Stadt Kempten (Allgäu),

Stadtplanungsamt

21.09.2010/

NORD

BEBAUUNGSPLAN "EHEMALIGES GELÄNDE DES ALLGÄUER

BRAUHAUSES" FÜR DAS GEBIET ZWISCHEN

HIRNBEINSTRASSE, KÖNIGSTRASSE, BEETHOVENSTRASSE

UND DER WESTLICHEN BEBAUUNG DER BAHNHOFSTRASSE

(IM BESCHLEUNIGTEN VERFAHREN NACH § 13a BauGB)

13.01.2011/

29.06.2011/

Aufstellungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Kempten (Allgäu) hat in seiner Sitzung am 07.10.2010 die Aufstellung des

Bebauungsplans "Ehemaliges Gelände des Allgäuer Brauhauses" für das Gebiet zwischen Hirnbeinstraße,

Königstraße, Beethovenstraße und der westlichen Bebauung der Bahnhofstraße beschlossen. Der

Aufstellungsbeschluss wurde im Amtsblatt Nr. 28/10 vom 15.10.2010 ortsüblich bekannt gemacht.

Öffentliche Auslegung und Beteiligung der Behörden

Der Stadtrat der Stadt Kempten (Allgäu) hat in seiner Sitzung am 20.01.2011 die öffentliche Auslegung des

Bebauungsplans  in der Fassung vom 21.09.2010 / 13.01.2011 beschlossen.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 21.09.2010 / 13.01.2011 / wurde mit der Begründung

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 07.02.2011 bis einschließlich 11.03.2011 öffentlich ausgelegt.

Die Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden nach §4 Abs. 2 und §4a Abs. 2 und 4 BauGB beteiligt.

1. Erneute Auslegung und Beteiligung der Behörden

Der Stadtrat der Stadt Kempten (Allgäu) hat in seiner Sitzung am 07.07.2011 die erneute öffentliche

Auslegung des Bebauungsplans in der Fassung vom 21.09.2010 / 13.01.2011 / 29.06.2011 gemäß

§ 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB beschlossen.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 21.09.2010 / 13.01.2011 / 29.06.2011 wurde mit der

Begründung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB vom  25.07.2011 bis einschließlich 26.08.2011 öffentlich

ausgelegt.

Die Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden nach §4 Abs. 2 und § 4a Abs. 2-4 BauGB beteiligt.

2. Erneute Auslegung und Beteiligung der Behörden

Der Stadtrat der Stadt Kempten (Allgäu) hat in seiner Sitzung am 12.07.2012 die erneute öffentliche

Auslegung des Bebauungsplans "Ehemaliges Gelände des Allgäuer Brauhauses" für das Gebiet zwischen

Hirnbeinstraße, Königstraße, Beethovenstraße und der westlichen Bebauung der Bahnhofstraße in der

Fassung vom 21.09.2010 / 13.01.2011 / 29.06.2011 / 03.07.2012 /12.07.2012 gemäß § 4a Abs. 3 Satz 1

BauGB beschlossen.

Der überarbeitete Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 21.09.2010 / 13.01.2011 / 29.06.2011 /

03.07.2012 / 12.07.2012 wurde mit der Satzung, Begründung sowie Anlagen gemäß § 4a Abs. 3 Satz 1

BauGB vom 30.07.2012 bis einschließlich 14.08.2012 öffentlich ausgelegt.

Die Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden nach §4 Abs. 2 und § 4a Abs. 2-4 BauGB beteiligt.

03.07.2012/

12.07.2012/

01.10.2012

Satzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Kempten (Allgäu) hat in seiner Sitzung am 11.10.2012 den Bebauungsplan

"Ehemaliges Gelände des Allgäuer Brauhauses" für das Gebiet zwischen Hirnbeinstraße, Königstraße,

Beethovenstraße und der westlichen Bebauung der Bahnhofstraße in der Fassung vom 21.09.2010 /

13.01.2011 / 29.06.2011 / 03.07.2012 / 12.07.2012 / 01.10.2012 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung

beschlossen.

Stadt Kempten (Allgäu), 15.10.2012

Dr. Ulrich Netzer

Oberbürgermeister

Ausfertigung

Der Bebauungsplan "Ehemaliges Gelände des Allgäuer Brauhauses"  bestehend aus Planzeichnung, Satzung,

Begründung sowie Anlagen wird hiermit ausgefertigt.

Stadt Kempten (Allgäu), 15.10.2012

Dr. Ulrich Netzer

Oberbürgermeister

Bekanntmachung - Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss des Stadtrates wurde im Amtsblatt der Stadt Kempten (Allgäu) Nr. 24/12 am

19.10.2012 gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der

Bebauungsplan "Ehemaliges Gelände des Allgäuer Brauhauses" in Kraft.

Stadt Kempten (Allgäu), 22.10.2012

Dr. Ulrich Netzer

Oberbürgermeister


